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In Br�ssel braut sich in diesen Tagen ei-
niges zusammen und viele haben es bis
dato �berhaupt noch nicht mitbekom-

men. Erneut, nach z.B. Platform-to-Bu-
siness-Verordnung (vor allem Transpa-
renzpflichten) und Art. 17 Digital-
Single-Market-Richtlinie (Uploadfil-
ter), wird es Online-Portale treffen.
J�ngst hat das EU-Parlament seinen Be-
richt verabschiedet (EP, Bericht vom
7. 10. 2020, A9-0181/2020), schon im
Dezember 2020, sp�testens Anfang
2021 m�chte die EU-Kommission einen
Vorschlag f�r ein „Plattformgrundge-
setz“, den „Digital ServicesAct“ (DSA),
vorstellen. Dieser sieht in der Sache u.a.
die Reform der in die Jahre geratenen E-
Commerce-Richtlinie vor. Dabei hat das
geplante DSA-Paket durchaus das Zeug
dazu, eine �hnliche praktische Relevanz
zu entfalten und damit vergleichbare
lobbyistische Widerst�nde w�hrend des
Gesetzgebungsverfahrens zu erfahren
wie die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) bzw. die ePrivacy-Verord-
nung.

Zwar liegt der Fokus nun allein auf digi-
talen Diensten; insoweit geht es aber um
nichts Geringeres als um die Neujustie-
rung der Verantwortlichkeit von Online-
Plattformen und die zus�tzliche Krea-
tion von Ex ante-Pflichten zur Regulie-
rung der Marktstellung mancher – na-
mentlich der großen – Portale als „Tor-

w�chter“ f�r den Zugang zu digitalen
G�tern (zum Ganzen Achleitner, ecolex
2020, 942). Die Schaffung eines spezifi-

schen Kontrollregimes f�r marktstarke
Dienste der Informationsgesellschaft
l�uft auf eine Art „Sonderkartellrecht“
(unterhalb der traditionellen kartell-
rechtlichen Schwelle) hinaus. Einen
�hnlichen Zungenschlag haben �berle-
gungen,wonachLock-in-Effekten durch
Interoperabilit�tsvorgaben begegnet
und damit kleineren Anbietern der
Marktzugang erleichtert werden soll.
Hinzu tritt dann ggf. noch das „New
Competition Tool“ als eigenst�ndige
kartellrechtliche Verordnung (basierend
aufArt. 103AEUV).

Nun geht in der Digitalwirtschaft frei-
lich insbesondere die Angst um, das
bisherige Haftungsprivileg (Art. 14 E-
Commerce-Richtlinie) k�nnte aufge-
weicht, Host-Provider k�nnten k�nftig
st�rker in die Pflicht genommen wer-
den. Gemeint ist die Pflicht zu einem
proaktiven Vorgehen gegen rechtswi-
drige Inhalte. Wie diese Inpflichtnah-
me konkret aussehen soll, ist jedoch
noch unklar. Gegenstand der Diskus-
sion sind etwa Ans�tze, die zwischen
redaktionellen und nicht-redaktionellen
T�tigkeiten der Portale unterscheiden,
sowie solche, die �ber ein Mindestmaß
an Kontrollm�glichkeiten bzw. tats�ch-
liches Wissen hinsichtlich des jeweils
in Rede stehenden Inhalts differenzie-
ren wollen (Achleitner, ecolex 2020,
942, 943 m.w.N.). Klar erscheint in-
des, dass die Fragmentierungen inner-
halb des Binnenmarktes durch bei-
spielsweise das deutsche Gesetz zur
Verbesserung der Rechtsdurchsetzung
in sozialen Netzwerken (NetzDG) so-
wie das franz�sische Anti-Hass-Gesetz
(Loi visant � lutter contre les contenus
haineux sur internet, teilweise aufgeho-
ben durch Entscheidung der Cour con-
stitutionnel vom 18. 6. 2020, https://
www.conseil-constitutionnel.fr/actuali
tes/communique/decision-n-2020-801-
dc-du-18-juin-2020-communique-de-
presse) mit dem DSA obsolet w�rden

(BT, Wissenschaftliche Dienste Nr. 10/
20 vom 15. 9. 2020, S. 1).

In Rede steht �berdies die Frage nach ei-
ner EU-Plattformaufsicht, ausgestaltet
etwa als europ�ische Agentur. Auch
Moderationsregeln f�r Plattformen und
Vorgaben zu algorithmischen Empfeh-
lungssystemen werden diskutiert. Hin-
gegen d�rfte das Herkunftslandprinzip

im Ausgangspunkt beibehalten werden,
wobei eine Ausdehnung des r�umlichen
Anwendungsbereichs des Plattformregi-
mes auf extra-unionale Portale angezeigt
erscheint. Damit w�ren prinzipiell auch
etwa US-amerikanische Plattformen
erfasst (unterdessen geht die US-Regie-
rung gesetzgeberisch gegen „b�swillige
Zensur“ von Plattformen vor: https://
rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/de-
tail/us-regierung-legt-gesetz-zu-regeln-
fuer-online-plattformen-vor).

Ob bei alledem eine „One-size-fits-all“-
L�sung sinnvoll w�re, darf mit Blick auf
die Heterogenit�t von Online-Portalen
bezweifelt werden.

Sicher ist, dass das „Plattformgrundge-
setz“ von seiner Grundidee zu den wich-
tigeren EU-Rechtsetzungen der j�nge-
ren Vergangenheit z�hlen wird. Unsi-
cher ist aber, was am Ende, nach Trilog-
verfahren und lobbyistischem Dauer-
feuer von den urspr�nglichen Ideen
�brigbleibt. Auch eine Verz�gerung wie
bei der seit langem geplanten ePrivacy-
Verordnung erscheint nicht undenkbar.
F�r ein z�hes Verfahren sprechen nicht
zuletzt die 919 �nderungsantr�ge f�r
den Hauptbericht des federf�hrenden
Binnenmarktausschusses (vgl. BT, Wis-
senschaftliche Dienste Nr. 10/20 vom
15. 9. 2020, S. 2).

Jun.-Prof. Dr. Bj�rn Steinr�tter,
Universit�t Potsdam

Obacht, Online-Plattformen:
Der Digital Services Act kommt!

Es geht um die Neu-
justierung der Ver-
antwortlichkeit und
die Marktregulierung
der „Torw�chter“
f�r den Zugang zu
digitalen G�tern
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